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Grundelemente einer Wissenschaftstheorie (48)
Weil die Medizin eine Wissenschaft geworden ist, gibt es keine

ärztlichen Kunstfehler mehr
In seinem Buch Im Rücken steckt ein Messer. Geschichten aus der Gerichtsmedizin. (Goldmann,
München 2003.) erklärt der Pathologe Hans Bankl warum es keine ärztlichen Kunstfehler mehr gibt:

„Medizin ist keine Kunst, also gibt es keine Kunstfehler

Wissenschaft will wissen, Kunst kommt von Können

In den aktuellen Schriften der medizinischen und juristischen Fachgelehrten findet man
immer den gleichen Satz: Der Begriff des ärztlichen Kunstfehlers hat sich zu einer Zeit
entwickelt, in der die Tätigkeit des Arztes noch als „Heilkunst“ aufgefasst wurde. Jetzt wird
dieses Wort „Kunstfehler“ zunehmend zurückgedrängt, weil die Medizin eher als
Wissenschaft und nicht mehr als Kunst angesehen wird. Eigentlich ist das schade, denn Kunst
kommt bekanntlich von Können und mir persönlich ist ein Arzt lieber, der etwas kann, als
einer, der nur glaubt, etwas zu wissen. Aber gerade diese Übergangszone zwischen Können
und Wissen hat den Gesetzgeber gestört, denn es ist sehr schwer, „Gesetze der Kunst“, d.h.
Kunstregeln zu definieren.“ (S. 70)

Die medizinische Heilkunst musste also zur Wissenschaft werden, weil es schwer ist, „Gesetze der
Kunst“ zu definieren und weil den Gesetzgeber diese Grauzone gestört hat, in der man nicht genau
angeben kann, was ein Arzt/eine Ärztin können soll?

Doch lesen wir erstmal weiter:

„Daher nennt man es jetzt medizinische Wissenschaft oder Schulmedizin und misst daran
eventuelle Fehler. Der rasante Fortschritt der Medizin bringt es jedoch mit sich, dass in
bestimmten Bereichen noch gar keine festen, allgemein anerkannten Regeln vorhanden sind.
Ja, es kann sogar vorkommen, dass eine neu entwickelte Behandlungsmethode, sobald sie
einmal international anerkannt wird, bereits wieder veraltet ist. Solche Kapriolen schlägt
manchmal die „Explosion der Erkenntnisse“, wenn medizinisches Neuland betreten wird.
Dazu kommt noch das vielfache Auseinanderklaffen der unterschiedlichen Lehrmeinungen.
Tatsache ist, der Begriff Kunstfehler wurde zunächst ersetzt durch „ärztlicher
Behandlungsfehler“ und neuerdings [S. 71] durch den Begriff „ärztliches Fehlverhalten“. (S.
70-71)

Ich resümiere wieder:

Medizin als Heilkunst Medizin als Wissenschaft

 Besteht in allgemein anerkannten
Regeln (aber dafür vielleicht zum Preis,
dass man auf Fortschritt verzichtet)?

 Besteht darin, dass es in bestimmten
Bereichen gar keine allgemein
anerkannten Regeln gibt, weil der
wissenschaftliche Fortschritt so rasant
ist.

 Besteht in einer dogmatischen
Lehrmeinung, der man anhängen muss,
wenn man Mitglied des ärztlichen
Berufsstand sein will?

 Besteht darin, dass unterschiedliche
Lehrmeinungen auseinanderklaffen,
sodass man nicht weiß, welche
Behandlungsmethode man wählen soll?
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Sie sehen schon: Ich habe die linke Spalte der Tabelle mit Fragezeichen versehen, denn: Bankl sagt
das nicht, aber es scheint sich ex negativo aus dem von ihm Gesagten zu ergeben.

Immerhin, eins bleibt gleich: Früher konnte ÄrztInnen Fehler machen (Kunstfehler) und heute noch
immer (ärztliche Behandlungsfehler), und auch an der medizinischen Wissenschaft (oder
Schulmedizin) lassen sich Fehler messen. (Es ist also nicht so, dass ÄrztInnen heute alles tun dürfen,
was sie wollen, weil sie sich ständig auf „wissenschaftlichem Neuland“ befinden“ und es
unterschiedliche Lehrmeinungen gibt.)

Dennoch: Wenn ich mir die Begriffe „ärztlicher Behandlungsfehler“ und „ärztliches Fehlverhalten“
anschaue, dann nehme ich einen Unterschied wahr: Ist ein Fehlverhalten noch dasselbe wie „einen
Fehler machen“. Umgekehrt gefragt: Wenn ich einen Fehler mache, verhalte ich mich dann fehl? Das
scheint irgendwie in verschiedene Richtungen zu gehen.

Aber was ist ärztliches Fehlverhalten überhaupt? Lassen wir Hans Bankl zum letzten Mal zu Wort
kommen:

„Überhaupt kann sich ein ärztliches Fehlverhalten in verschiedenen Formen äußern:
• Diagnosefehler, d.h. die Krankheit wurde nicht richtig erkannt,
• Behandlungsfehler, z.B. falsche Medikamente, fehlerhafte Operation u. dgl.,
• Konsultationsfehler, d.h. der erforderliche Fachmann wurde nicht beigezogen,
• Verletzung der Aufsichtspflicht, z.B. der Tätigkeit der Schwestern und der Jungärzte,
• fehlerhafte Apparatüberwachung, d.h. Bedienungsfehler,
• mangelhafte Aufklärung, d.h. ungenügende Information über Risiko und

Komplikationen.“ (S. 70)

An dieser Liste finde ich interessant, dass sie uns zwei Arten von Fehlern präsentiert. Warum mischt
man die zusammen?

 Diagnosefehler
 Behandlungsfehler

 Konsultationsfehler
 Verletzung der Aufsichtspflicht
 Fehlerhafte Apparateüberwachung
 Mangelhafte Aufklärung

Hier macht jemand etwas falsch, weil er/sie sich
irrt oder etwas nicht weiß, was man wissen
sollte, oder etwas misslingt.

Hier macht jemand etwas falsch, weil er/sie sich
nicht an allgemein verbindliche Vorgangsweisen
und Regeln für ärztliches Verhalten hält.

DISKUTIEREN SIE:

1. Ist die Medizin denn eigentlich eine Wissenschaft – und wenn ja, welche?1

2. Was haben die Ärztinnen und Ärzte gewonnen dadurch, dass sie sich nicht mehr für „ärztliche
Kunstfehler“ sondern für „ärztliches Fehlverhalten“ verantworten müssen? Bietet die
Wissenschaft vielleicht mehr Freiraum und Toleranz für Fehler als die Kunst?

3. Gibt es vielleicht auch Gründe, warum die Medizin eine Heilkunst bleiben sollte, selbst wir
anerkennen, dass sie auch eine Wissenschaft ist?

1Meine eigene Erfahrung zu dem Thema besteht darin, dass ich erlebt habe, dass eine Studentin (im
Jahr 2022) von der Österreichischen Forschungsgesellschaft FFG für ein FEMtech-Praktikum
abgelehnt wurde, weil sie Medizin studiert und diese Förderung StudentInnen naturwissenschaftlicher
Fächer vorbehalten ist.
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Ein paar nachträgliche Informationen zum Thema:
Folgende Informationen stammen aus der Dissertation von

Theresa Riegger: Die historische Entwicklung der Arzthaftung. Dissertation an der Juristischen
Fakultät der Universität Regensburg, 2007. https://epub.uni-regensburg.de/10597/ (Download
am 26.04.2022).

Wann ist das überhaupt passiert, dass die Medizin von einer Heilkunst zur Wissenschaft geworden
ist?

„… der BGH [Bundesgerichtshof] [distanzierte sich] erstmals in einer Entscheidung aus
dem Jahre 1978 vom Begriff des Kunstfehlers, indem er ihn in Anführungsstrichen
gebrauchte. Er begann fortan, den Begriff des Kunstfehlers gegen Ende der siebziger Jahre
zunehmend zu meiden und ihn durch den des „Behandlungsfehlers“ zu ersetzen.“ (S. 16)

Also relativ spät, eigentlich; gegen Ende des 20. Jahrhunderts warf die Medizin die lästige
Bezeichnung ab, eine Heilkunst zu sein.

Eine bekannte Definition von „Kunstfehler“ stammt von Rudolf Virchov.

Rudolf Virchov (1821-1902) verstand unter einem Kunstfehler einen „Verstoß gegen
die allgemein anerkannten Regeln der Heilkunst infolge eines Mangels an gehöriger
Aufmerksamkeit oder Vorsicht“ (S. 14)

Merkwürdig, denn hier vermischen sich in dieser Definition zwei an sich unvereinbare Forderungen:

1. Allgemein anerkannten Regeln zu folgen
2. Und mit Aufmerksamkeit und Vorsicht ans Werk gehen.

Man kann durchaus den Regeln folgen, ohne vorsichtig zu sein und vorsichtig sein, ohne den Regeln
zu folgen.

Schließlich noch eine Erklärung für die Motivation der „Mediziner und Juristen“, die hinter der
Ersetzung des Begriffs „Kunstfehler“ steht:

„Diese Begrifflichkeit [des „Kunstfehlers“, Anm.] begann sich jedoch Ende der siebziger
Jahre zu wandeln, weil von Seiten der Mediziner und Juristen zunehmend Kritik an der
Bezeichnung „Kunstfehler“ laut wurde. Die Medizin in neuerer Zeit stelle eher eine
empirische Wissenschaft dar, so dass der Kunstbegriff ungeeignet erscheine. Die Medizin
habe nämlich nur im früheren Sinne als „Kunst“ bezeichnet werden können, als besondere
Fertigkeiten und Geschicklichkeit notwendig gewesen seien. Auch sei beim Ausgehen
von einer „Könnens-Kunst“ das Missverständnis unvermeidbar, die medizinische Sorgfalt
werde durch persönliche Fähigkeiten bestimmt. Es komme in der Medizin aber auf einen
objektivierten Sorgfaltsmaßstab an. Zudem vertrage sich das statische Element der
erlernten Fähigkeiten nicht mit der dynamischen Entwicklung in der Medizin. Vor allem die
Ärzteschaft lehnte darüber hinaus den Begriff des Kunstfehlers deshalb vehement ab, weil er
mit einem Vorwurf des persönlichen Versagens gleichgesetzt wurde und deshalb stark
emotional belastet war.“ (S. 16) [Hervorhebungen von mir, philohof]

Ich habe mir erlaubt, durch Fettschrift die wesentlichen Anliegen hervorzuheben. Man wollte, dass

1. Medizin nicht länger als eine Tätigkeit verstanden wird, die besondere persönliche Fähigkeiten
(etwa wie ein Künstler oder ein Artist) verlangt,

2. Und man wollte offenbar von der Forderung nach Kunstfähigkeit wegkommen, um diese durch
ein Sorgfaltspflicht zu ersetzen, welcher jede/r Arzt/Ärztin nachkommen kann, wenn er/sie sich
nur an Regeln hält, egal ob er/sie besonders geschickt ist oder nicht.


